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Schleswig, den 20.03.2020

Gemeinde Barsbüttel – 47. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet 
"Ortsteil Willinghusen, nördlich Am Eichenhain, westlich Barsbütteler Landstraße, 
südlich Am Bondenholz"
Frühzeitige Behördenbeteiligung gemäß § 4 (1) BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Czierlinski,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) 
DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG, der in der Begründung der 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1.32 bereits korrekt dargestellt wird: Wer Kulturdenkmale ent-
deckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 
Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin 
oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Ge-
wässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbei-
ten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kultur-
denkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erheb-
liche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung er-
lischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski
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